
Römische Erlässe un Entscheidungen
Konkordat miıt Spanıen
Das Konkordat zwischen dem Stuhl un Spanien VO 27 August 1953, das besonders
se1it dem I1 Vat immer stärker In den Widerstreit der Meinungen geriet, wurde UrC

kinzelverträge ersetzt
Das dieser Abkommen hat rechtliche Fragen Zu Inhalt Art des alten Konkordats
hatte gelautet: Die römisch-katholische, apostolische eligion bleibt auch weiterhin die
einzige ıIn der spanischen Nation un: geniefßt die Rechte un Vorrechte, die ihr nach dem
göttlichen Gesetz und dem Kirchenrecht zustehen. Nun gründen sich die Beziehungen
zwischen dem Stuhl un 5Spanien auf das Prinzip der Trennung VO  - Kirche und Staat
Der spanısche Staat erkennt aber der kath ICweiterhin das RechtZ hre apostolische
Aufgabe durchzuführen un garantıert ihr die freie un öffentliche usübung der iıhr e1-

Aktivitäten, besonders Was Kult, kKechtsprechung und Lehramt angeht. Die IC
kann siıch frei organısıeren, S1€e kann Diözesen, Pfarren und andere Kirchensprengel e1IN-
richten, umändern oder auflösen; diese werden den Status der zivilen Kechtspersönlich-
keit erhalten, wWenn S1e auch die kanonische besitzen. In gleicher Weise kann die IC
rden, Kongregationen un andere kirchliche un religiöse nstitute gründen, approbie-
1e  —; und unterdrücken. eın Teil spanischen Territoriums wird ın Zukunft VOonNn einem Bı-
SC abhängig se1In, dessen Sitz sich 1ImM Gebiet eines anderen Staates efindet, un kein
spanisches Bistum oder Kirchengebiet wird Teile eines Territoriums umfassen, das eıner
ausländischen Obrigkeit unterworften ist Das Fürstentum Andorra wird weiterhin
Diözese rge gehören.
Der Staat anerkennt die zivile Rechtspersönlichkeit der spanischen Bischofskonferenz, der
rden, Kongregationen un der anderen nstitute des Urdenslebens, ihrer Provinzen un
Häuser; welche diese noch nicht besitzen, sollen S1IE erhalten. Die Stätten des Gottesdien-
stes besitzen die garantıerte Unverletzlichkeit nach Norm der Gesetze. Der Staat achtet
un schützt die Unverletzlichkei der Archive, der Kegister und der anderen Dokumente,
die der spanischen Bischofskonferenz, den bischöflichen Kurien, den höheren Ordenslei-
ngen, den Pfarren un anderen kirchlichen Einrichtungen ehören. Der Stuhl kann
edwede erfügung frei promulgieren un publizieren, welche die Leitung der Kirche be-
tri un ohne Behinderung mıit den Prälaten, dem Klerus un den Gläubigen verkehren,

wıe jene mıiıt dem Stuhl tun können. Der Staat erkennt die Sonntage als Feiertage
da mit emeiınsamem kEinverständnis wird INnan noch festlegen, welche anderen relig1ıösen
Feste als weıtere Feiertage dazukommen. Der Staat erkennt a un garantıert die Aus-
ubung des Rechtes auf religiöse Betreuung der Insassen In Gefängnissen, Krankenhäu-
SCIT, Sanatorien, Waisenhäusern un Nı  en Instituten, selen S1e privat oder Ööffent-
iıch Die Kirche kann direkt ihre Aktivitäten wohltätiger un unterstützender ausüben.
Der Staat erkennt der nach den Normen des kanonischen Rechtes geschlossenen Ehe die
bürgerlichen Kechtswirkungen Für die volle Anerkennung ıst allerdings die Eintra-
Sung In das staatliche Kegister notwendig; diese wird mittels der einfachen Vorweisung
der kirchlichen Bescheinigung über den Bestand der Ehe vollzogen. In Übereinstimmung
mıit den Bestimmungen des kanonischen Rechtes können Cdie eleute sich die kirchli-
chen Gerichte wenden, ıne Nichtigkeitserklärung ' erreichen oder ıne papstlıche
Dispens ıhrer WarTr geschlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe erbitten. Die kirchlichen
Entscheidungen werden auf Ersuchen der Partner auch 1m staatlichen Bereich echtskraft
erhalten. Der Stuhl betont aufs nNeue den bleibenden Wert seiner Lehre über die Ehe
un ruft den Ehewerbern die schwere Verpflichtung 1S Gedächtnis, sich die kanoni-
schen Normen halten, welche die Ehe regeln un besonders deren wesentliche Eigen-
schaften achten.
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Konkordat mit Spanien 

Das Konkordat zwisch en dem Hl. Stuhl und Spanien vom 27. August 1953, das besonders 
seit dem II. Vat. immer s tärker in den Widerstreit der Meinungen geriet, wurde durch 
4 Einzelverträge ersetzt. 
Das 1. dieser Abkommen hat rechtliche Fragen zum Inhalt. Art. I des alten Konkordats , 
hatte gelautet: Die römisch-katholische, apostolische Religion bleibt auch weiterhin die 
einzige in der spanischen Nation und genießt die Rechte und Vorrechte, die ihr nach dem 
göttlichen Gesetz und dem Kirchenrecht zustehen. Nun gründen sich die Beziehungen 
zwischen dem H1. S tuhl und Spanien auf das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. 
Der spanisch e Staat erkennt aber der kath. Kirche weiterhin das Recht zu, ihre apostolische 
Aufgabe durchzuführen und garantiert ihr die freie und öffentliche Ausübung der ihr ei-
genen Aktivitäten, besonders was Kult, Rechtsprechung und Lehramt angeht. Die Kirche 
kann sich frei organisieren, sie kann Diözesen, Pfarren und andere Kirchensprengel ein-
richten, umändern oder auflösen; diese werden den Status der ziv ilen Rechtspersönlich-
keit erhalten, wenn sie auch die kanonische besitzen. In gleicher Weise kann die Kirche 
Orden, Kongregationen und andere kirchliche und religiöse Institute gründen, approbie-
ren und unterdrücken. Kein Teil spanischen Territoriums wird in Zukunft von einem Bi-
schof abhängig sein, dessen Sitz sich im Gebiet eines anderen Staates befindet, und kein 
spanisches Bistum oder Kirchengebiet wird Teile eines Territoriums umfassen, das einer 
ausländischen Obrigkeit unterworfen ist. (Das Fürstentum Andorra wird weiterhin zur 
Diözese Urgel gehören.) 
Der Staat anerkennt die zivile Rechtspersönlichkeit der spanischen Bischofskonferenz, der 
Orden, Kongregationen und der anderen Institute des Ordenslebens, ihrer Provinzen und 
Häuser; welche diese noch nicht besitzen, sollen sie erhalten. Die Stätten des Gottesdien­
s tes besitzen die garantierte Unverletzlichkeit nach Norm der Gesetze. Der Staat achtet 
und schützt die Unverletzlichkeit der Archive, der Register und der anderen Dokumente, 
die der spanischen Bischofskonferenz, den bischöflichen Kurien, den höheren Ordenslei­
tungen, den Pfarren und anderen kirchlichen Einrichtungen gehören. Der Hl. Stuhl kann . 
jedwede Verfügung frei promulgieren und publizieren, welche die Leitung der Kirche be­
trifft, und ohne Behinderung mit den Prälaten, dem Klerus und den Gläubigen verkehren, 
so wie jene es mit dem Hl. Stuhl tun können. Der Staat erkennt die Sonntage als Feiertage 
an; mit gemeinsamem Einverständnis wird man noch fes tlegen, welche anderen religiösen 
Feste als weitere Feiertage dazukommen. Der Staat erkennt an und garantiert die Aus­
übung des Rechtes auf religiöse Betreuung der Insassen in Gefängnissen, Krankenhäu­
sern, Sanatorien, Waisenhäusern und ähnlichen Institu ten, seien sie privat oder öffen t­
lich. Die Kirche kann direkt ihre Aktivitäten wohltätiger und unterstützender Art ausüben. 
Der Staat erkennt der nach den Normen des kanonischen Rechtes geschlossenen Ehe die 
bürgerlichen Rechtswirkungen zu. Für die volle Anerkennung ist allerdings die Eintra­
gung in das s taatliche Register notwendig; diese wird mittels der einfachen Vorweisung 
der kirchlichen Bescheinigung über den Bestand der Ehe vollzogen. In Obereinstimmung 
mit den Bestimmungen des kanonischen Rechtes können d ie Eheleute sich an die kirchli­
chen Gerichte wenden, um eine Nichtigkeitserklärung zu erreichen oder eine päpstliche 
Dispens ihrer zwar geschlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe zu erbitten. Die kirchlichen 
Entscheidungen werden auf Ersuchen der Partner auch im s taa tlichen Bereich Rechtskraft 
erhalte11. Der Hl. Stuhl betont aufs neue den bleibenden Wert seiner Lehre über die Ehe 
und ruft den Ehewerbern die schwere Verpflich tung ins Gedächtnis, sich an die kanoni­
schen Normen zu halten, welche die Ehe regeln und besonders deren wesentliche Eigen­
schaften zu achten. 
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Das Abkommen zieht sich auf das Unterrichtswesen un!' aufTeFragen. FEinlei-
tend wird betont: Auf der einen Seıite erkennt der Staat das grundsätzliche ecC der reli-
g10sen Erziehung d auf der anderen Seite mufs die Kirche ihre eigene erzieherische Auf-
gabe koordinieren mıiıt den Grundsätzen der bürgerlichen Freiheit 1n relig1ösen Angele-
genheiten un miıt den Rechten der Familien und er Schüler un Lehrer unter Vermel-
dung jeglicher Diskriminierung oder privilegierten tellung. Das Kirchengut ıst weiterhin
ın geschichtlicher, künstlerischer und dokumentarischer Hinsicht eın wichtiger Teil eines
Komplexes der Kulturgü ter der Nation; daraus rech fertigt sich die Zusammenarbeit ZWI1-
schen Kirche un Staat, un eın olches Gut Dienst un Nutzen der anNnzen Gesellschaft

stellen, damit auch die T  a  ng un Vermehrung sichern.
Die weiıteren Artikel sehen hauptsächlich VO  z Im Lichte der Religionsfreiheit wird die &1 -

zieherische Akhviıtät VO seıten des Staates das grundlegende ecC der Eltern auf die
ralische un relig1öse Erziehung der eigenen Kinder schulıschen Bereich respektieren.
Auf jeden Fall wird die ın den öffentlichen Schulen geleistete rziehung die Werte der
christlichen respektieren. In allen Stätten der Erziehung — V OIMn indergarten bis ZU[T

Hochschule werden die erzieherischen Programme den kath Religionsunterricht e1n-
schließen gleichen Bedingungen mıiıt den anderen Hauptgegenständen (‚‚fundamenta-
len Disziplinen”). Aus Achtung gegenüber der Gewissensfreiheit wird dieser Unterricht
keinen verpflichtenden Charakter haben, das Recht darauf wird jedoch garantıert. Die
akademischen Autoritäten werden cdie aNngEMESSCHEI Ausmalfse testsetzen. Der IIC
wird möglich se1ın, auch andere zusätzliche Aktivitäten der Bildung und Betreuung ein-
uführen Der Religionsunterricht wird Vo  — Personen erteilt, cdie für jedes C  Jahr VO  -

der akademischen Autorität aus jenen bestimmt werden, die der diözesane Ordinarius für
diesen Unterricht vorschlägt. Die Religionsprofessoren un -lehrer werden mıiıt allen
irkungen ZUu ehrkörper der betreffenden Anstalten gehören. Es kommt der chlıi-
chen UObrigkeit Z den Inhalt des Unterrichtes und der religliösen kath Bildung anzugeben
und auch Cdie entsprechenden Lehrbücher un Unterrichtsbehelfe vorzulegen.
Die kath Kıirche kann Diözesan- un Ordensseminare errichten, deren besonderer Cha-
rakter VO Staat respektiert werden wird Der Staat erkennt die gesetzmasige Existenz der
schon bestehenden Universitäten der Kirche Die Hörer diesen Universitäten Wel-

den dieselben Vorteile genießen, Was den Gesundheitsdienst, die soziale Fürsorge ın der
Schule, die Beihilfen für das tudium un die Forschung und die anderen Formen des
Schutzes der Studenten etrifft, die für die Hörer der staatlichen Universitäten vorgesehen
sind. Die Universitäten des Staates können nach vorausgehender Übereinkun mıiıt der
kirchlichen Autorität höhere Studienanstalten der kath eologie einrichten. Die Unter-
richtsanstalten der Kirche un ihre chüler werden das Recht aben, Subventionen, fi-
nanzielle Zuteilungen un andere Hilfen ın NSpruc Z nehmen. Unter chtung der
Grundsätze der relig1iösen Freiheit wird der Staat darüber wachen, dafs ın den eigenen
zialen Kommunikationsmitteln die Gefühle der Katholiken respektiert werden.

Im Abkommen geht die Militärseelsorge un den Wehrdienst der Geistlichen
un Ordensleute Die religiös-pastorale Betreuung der kath Angehörigen der Streitkräfte
wird weiterhin über das Militärvikariat durchgeführt. Dieses ıne Personal- un
keine Territorjal-Diözese; es ist zusammengesetzt AaUS einem Erzbischof und einem (Gene-
ralvıkar mıiıt eıner eigenen Kurie, dazu kommt die Miıtarbeit VO entsprechenden Bischofts-
vikaren und Militärkaplänen mıiıt dem Status VOoO  3 Personalpfarrern. uch dıe Geistlichen
un die Ordensleute sınd den allgemeinen Anordnungen des Gesetzes ber den Militär-
dienst unterwortfen. Die Seminaristen, Postulanten un OVvlizen werden die Vergünsti-
SUuNng VO  - jährlichen Zurückstellungen enießen können auf rund ihrer besonderen
dien oder aus anderen Gründen, die VOo  — der geltenden Gesetzgebung zugelassen Sind.
Den YPrnestern können besondere dienstliche ufgaben zugewlesen werden, für die S1ieE die
zuständigen Vollmachten VO Militär-Generalvikar erhalten werden. Als einen sozlalen
Ersatzdienst wird INa  —; auch die Aktiviıtät jener betrachten können, die 11 Einvernehmen

Das 2. Abkommen bezieht sich auf das Unterrichtswesen und auf kulturelle Fragen. Einlei­
tend wird betont: Auf der einen Seite erkennt der Staat das grundsätzliche Recht der reli­
giösen Erziehung an; auf der anderen Seite muß die Kirche ihre eigene erzieherische Auf­
gabe koordinieren mit den Grundsätzen der bürgerlichen Freiheit in religiösen Angele­
genheiten und mit den Rechten der Familien und aller Schüler und Lehrer unter Vermei­
dung jeglicher Diskriminierung oder privilegierten S tellung. Das Kirchengut ist weiterhin 
in geschichtlicher, künstlerischer und dokumentarischer Hinsicht ein wichtiger Teil eines 
Komplexes der Kulturgü ter der Nation; daraus rech tfertigt sich die Zusammenarbeit zwi­
schen Kirche und Staat, um ein solches G ut zu Dienst und Nu tzen der ganzen Gesellschaft 
zu stellen, um damit auch die Erhaltung und Vermehrung zu sichern. 
Die weiteren Artikel sehen hauptsächlich vor: Im Lichte der Religionsfreiheit wird die er­
zieherische Aktivität von seiten des Staates das grundlegende Recht der Eltern auf die mo­
ralische und religiöse Erziehung der eigenen Kinder im schulischen Bereich respektieren. 
Auf jeden Fall wird die in den öffentlichen Schulen geleistete Erziehung die Werte der 
christlichen Ethik respektieren. In allen Stätten der Erziehung -vom Kindergarten bis zur 
Hochschule - werden die erzieherischen Programme den kath. Religionsunterricht ein­
schließen zu gleichen Bedingungen mit den anderen Hauptgegenständen (,,fundamenta­
len Disziplinen"). Aus Achtung gegenüber der Gewissensfreiheit wi.rd dieser Unterricht 
keinen verpflichtenden Charakter haben, das Recht darauf wird jedoch garantiert. Die 
akademischen Autoritäten werden die angemessenen Ausmaße festsetzen. Der Kirche 
wird es möglich sein, auch andere zusätzliche Aktivitäten der Bildung und Betreuung ein­
zuführen. Der Religionsunterricht wird von Personen erteilt, die für jedes Schuljahr von 
der akademischen Autorität aus jenen bestimmt werden, die der diözesane Ordinarius für 
diesen Unterricht vorschlägt. Die Religionsprofessoren und -lehrer werden - mit allen 
Wirkungen - zum Lehrkörper der betreffenden Anstalten gehören. Es kommt der kirchli­
chen Obrigkeit zu, den Inhalt des Unterrichtes und der religiösen kath. Bildung anzugeben 
und auch die entsprechenden Lehrbücher und Unterrichtsbehelfe vorzulegen. 
Die kath. Kirche kann Diözesan- und Ordensseminare errichten, deren besonderer Cha­
rakter vom Staat respektiert werden wird. Der Staat erkennt die gesetzmäßige Existenz der 
schon bestehenden Universitä ten der Kirche an. Die Hörer an diesen Universitäten wer­
den dieselben Vorteile genießen, was den Gesundheitsdienst, die soziale Fürsorge in der 
Schule, die Beihilfen für das Studium und die Forschung und die anderen Formen des 
Schutzes der Studenten betrifft, die für die Hörer der staatlichen Universitäten vorgesehen 
sind. Die Universitäten des Staates können nach vorausgehender Ubereinkunft mit der 
kirchlichen Autorität höhere Studienanstalten der kath. Theologie einrichten. Die Unter­
richtsanstalten der Kirche und ihre Schiller werden das Recht haben, Subventionen, fi­
nanzielle Zuteilungen und andere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Unter Achtung der 
Grundsätze der religiösen Freiheit wird der Staat dariiber wach en, daß in den eigenen so­
zialen Kommunikationsmitteln die Gefühle der Katholiken respektiert werden. 

Im 3. Abkommen geht es um die Militärseelsorge und um den Wehrdienst der Geistlich en 
und Ordensleute. Die religiös-pastorale Betreuung der kath. Angehörigen der Streitkräfte 
wird weiterhin über das Militärvikariat durchgeführt. Dieses bildet eine Personal- und 
keine Territorial-Diözese; es ist zusammengesetzt aus einem Erzbischof und einem Gene­
ralvikar mit einer eigenen Kurie, dazu kommt die Mitarbeit von entsprechenden Bischofs­
vikaren und Militärkaplänen mit dem Status von Personalpfarrern. Auch die Geistlichen 
und die Ordensleute sind den allgemeinen Anordnungen des Gesetzes über den Militär­
d ienst unterworfen. Die Seminaristen, Postulanten und Novizen werden die Vergünsti­
gung von jährlichen Zurückstellungen genießen können auf Grund ihrer besonderen Stu­
dien oder aus anderen Gründen, die von der geltenden Gesetzgebung zugelassen sind. 
Den Priestern können besondere dienstliche Aufgaben zugewiesen werden, für die sie die 
zuständigen Vollmachten vom Militär-Generalvikar erhalten werden. Als einen sozialen 
Ersatzdienst wird man auch die_Aktivität jener betrachten können, die im Einvernehmen 
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mıiıt ihrer kirchlichen Oberleitung sich dem Apostolat wıdmen für einen Zeitraum Vo
Jahren als Priester, Diakone oder Profefß-Religiosen In Missionsländern oder als Kapläne

für die Auswanderer. um Zwecke der icherung der notwendigen pastoralen Betreuung
des Volkes sind VO  — der Erfüllung der mulıtärischen ıchten die i1sSChoOofe un: jene, die
diesen jJuridisch gleichgestellt sSind, vollständig efreit Im Falle der Mobilisierung der Re-
Servısten wird INa  — VOISOTBECN, dafß die notwendige pfarrliche Betreuung gewährleistet ist;

diesem Zwecke ird das Verteidigungsministerium das Gutachten des Militär-Gene-
ralvikars einholen.

Das Abkommen, das wirtschaftliche Fragen ZU nhalt hat, regelt ıne für Spanien völ-
lıg TEUE Materie, ämlich die Einführung der Kirchensteuer. Dazu wird ın Art erklärt:
‚„‚Die kath Kirche kann TE] Steuern VO ihren eigenen Gläubigen einheben, Oottfenüuıche
Sammlungen organısieren SOWIE Almosen und en entgegennehmen. Der Staat Vel-

pflichte sich außerdem unter absoluter Achtung des Prinzips der Religionsfreiheit mıit-
zuwirken, da{fß die kath Kirche die Mittel bekomme, die ihr ıne entsprechende wirtschaft-
iıche rundlage sichern. Nach Ablauf einer Übergangsfrist VO  —_ drei vollständigen Finanz-
jahren wird der Staat der kath Kıirche eın Prozent VO rtrag der kEinkommens- un Ver-
mOgenssteuer SOWIE VO  —; Steuern anderer Art mittels der technisch A besten entspre-
henden Methode zuwelisen. ‚ZZu diesem Zwecke wird jeder Steuerzahler ausdrücklic ın
einer entsprechenden Erklärung den eigenen Willen bezüglich der Bestimmung des Pro-
zentsatzes offenlegen mussen. Bel Fehlen einer olchen rklärung wird die entsprechende
Summe ZUu einer anderen Zielsetzung bestimmt werden“, h mu{fs jeder Steuerzahler
eın Keligionsbekenntnis angeben un damit bestimmen, z.u welchem Zweck eın Steuer-
licher Beitrag verwendet wird; die Abgaben der Nichtkatholiken fießen nıiıcht der Kirche
Z sondern werden für andere Zwecke verwendet. Es andelt sich also 1Im wesentlichen

das System, das In der BRD angewendet wird Zu diesen Bestimmungen oibt natur-
ich eine Reihe Von Exemtonen oder Ausnahmen.
Diese vier Abkommen wurden Jänner 197  W unterzeichnet. ach der feierlichen Kati-
ikation zwischen dem und der spanischen Nation wurden Madrid De-
zember 1979 dıe TIKunden ausgetauscht; mıiıt diesem Tag die Abkommen ın Ta
(AA LAXI/1980,
Der spanische Außenminister außerte sich, mıiıt diesen Abkommen SC1 ‚‚eine anachronisti-
sche Situabhon“ den Beziehungen zwıschen 5Spanien und Vatikan eendet worden. Der
spanische ardına Bueno Monreal Jose, Erzbischof Vo  ; Sevilla, unterstrich ıIn einem Zei-
tungsinterview, die spanische Kirche habe sich als olge des Vat un des VO diesem
bekräftigten Prinzips der Keligionsfreiheit grundlegend gewandelt. Sie SEe1 nıcht mehr kle-
rikal un afur weltoffener geworden; @E1 ihr gelungen, sıch VOIN Erbe des ationalka-
tholizismus lösen. Sie na Zukunft und sehe jetzt hre wichtigste und auch schwierig-
ste Aufgabe darıin, das Glaubenserbe künftige Generationen weiterzugeben. In Kürze
werde die ammutdiözese Sevilla geteilt; auch andere Großbistüumer würden schrittweise
reorganısıert, die Kirchenprovinzen umgegliedert un unpraktische Zustände ın der 1C-

x1onalen UOrganisation beseitigt.

Firmspendung; Dispens Ehehindernissen; Normen bezüglich sozialer Kommunztkationsmuttel.
Die päpstliche Kommission für die Interpretation der Dekrete des Vat efaßte sich In
ihrer Generalversammlung mıiıt einıgen Fragen, die ihr vorgelegt wurden.

Darf eın Priester das Sakrament der Firmung einem Erwachsenen, der nach Empfangder Taute In der kath Kirche spater ohne seine Schuld niemals nach seinem Glauben BC-
lebt hat, spenden ZUIN Zeitpunkt, da der Bittsteller wieder ZUrT ollen Glaubenspraxis-
rückgeführt und zugelassen wird? Antwort: Nein

Darf eın Priester, der VOIN Bischof dazu beauftragt ist, einem kerwachsenen, der ın der
kath Kirche Z WaTl gültig getauft, spater aber ohne sSeEINE chuld ın einer nıchtkatholischen

mit ihrer kirchlichen Oberleitung sich dem Apostolat widmen für einen Zeitraum von 
3 Jahren als Priester, Diakone oder Profeß-Religiosen in Missionsländern oder als Kapläne 
für die Auswa nderer. Zum Zwecke der Sicherung der notwendigen pastoralen Betreuung 
des Volkes sind von der Erfüllung der militärischen Pflich ten die Bischöfe und jene, die 
diesen jurid isch gleichgestellt sind, vollständig befreit. Im Falle der Mobilisierung der Re­
servisten wird man vorsorgen, daß die notwendige pfarrlid1e Betreuung gewährleistet ist; 
zu diesem Zwecke wird das Verteidigungsministerium das G utachten des Militär-Gene­
ralvikars einholen. 

Das 4. Abkommen, das wirtschaftliche Fragen zum Inhalt hat, regelt eine für Spanien völ­
lig neue Materie, nämlich d ie Einfüh rung der Ki.rchensteuer. Dazu wird in Art. I erklärt: 
„Die kath. Kirche kann frei Steuern von ihren eigenen Gläubigen einheben, öffentliche 
Sammlungen organisieren sowie Almosen und Gaben entgegennehmen." Der Staat ver­
pflichtet sich außerdem - unter absoluter Achtung des Prinzips der Religionsfreiheit - mit­
zuwirken, daß die kath. Kirche die Mittel bekomme, die ihr eine entspred1ende wirtschaft­
liche G rundlage sid1ern. Nach Ablauf einer übergangsfrist von drei vollständigen Finanz­
jahren wird der Staat der kath. Kirche ein Prozent vom Ertrag der Einkommens- und Ver­
mögenssteuer sowie von Steuern anderer Art mittels der technisch am besten entspre­
chenden Methode zuweisen. ,,Zu diesem Zwecke wird jeder Steuerzahler ausdrücklich in 
einer entsprechenden Erklärung den eigenen Willen bezüglich der Bestin1mung des Pro­
zentsatzes offenlegen müssen. Bei Fehlen einer solchen Erklä rung wird d ie en tsprechende 
Summe zu einer a nderen Zielsetzung bestin1mt werden", d . h . es muß jeder Steuerzahler 
sein Religionsbekenntnis angeben und damit bestimmen, zu welchem Zweck sein steuer­
licher Beitrag verwendet wird; die Abgaben der Nichtkatholi.ken fließen nicht der Kirche 
zu, sondern werden für andere Zwecke verwendet. Es handelt sich al so im wesentlichen 
um das System, das in der BRD angewendet wird. Zu d iesen Bestimmungen gibt es natür­
lich eine ganze Reihe von Exemtionen oder Ausnahmen. 
Diese vier Abkommen wurden am 3. Jänner 1979 unterzeichnet. Nach der feierlichen Rati­
fikation zwischen dem HI. Stuhl und der spanischen Nation wurden zu Madrid am 4. De­
zember 1979 die Urkunden ausgetauscht; mit diesem Tag tra ten die Abkommen in Kraft. 
(AAS LXXII/ 1980, 29-62.) 
Der spanische Außenminister äußerte sich, mit diesen Abkommen sei „eine anachronisti­
sche Situation" in den Beziehungen zwischen Spanien und Vatikan beendet worden. Der 
spanische Kardinal Bueno y MoruealJose, Erzbischof von Sevilla, unterstrich in einem Zei­
tungsinterview, die spanische Kirche habe sich als Folge des II . Vat. und des von d iesem 
bekräftigten Prinzips der Religionsfreiheit grundlegend gewandelt. Sie sei nicht mehr kle­
rikal und dafür weltoffener geworden; es sei ihr gelungen, sich vom Erbe des Nationalka­
tholizismus zu lösen. Sie habe Zukunft und sehe jetzt ihre wichtigste und auch schwierig­
s te Aufgabe da rin, das Glaubenserbe an künftige Generationen weiterzugeben. In Kürze 
werde d ie Mamm u tdiözese Sevilla geteilt; auch andere Großbistümer würden schrittweise 
reorganisiert, die Kirchenprovinzen umgegliedert und unpraktisd1e Zustände in der re­
gionalen Organisation beseitigt. 

Firmspendung; Dispe11s vo11 Elze/zi11demisse11; Nor111e11 beziiglic/z sozialer Ko1111111111ikntio11s111ittel. 

Die päpstliche Kommission für die Interpretation der Dekrete des II. Vat. befaßte sich in 
ilirer Generalversammlung mit einigen Fragen, d ie ihr vorgelegt wurden. 
1.1 Darf ein Priester das Sakrament der Firmung einem Erwachsenen, der nach Empfang 
der Taufe in der kath. Kirche später ohne seine Schuld niemals nach seinem Glauben ge­
lebt hat, spenden zum Zeitpunkt, da der Bittsteller wieder zur vollen Glaubenspraxis zu­
rückgeführt und zugelassen wird? Antwort: Nein. 
I.2 Darf ein Priester, der vom Bischof dazu beauftragt ist, einem Erwachsenen, der in der 
ka th. Kirche zwar gültig getauft, später aber ohne seine Sch uld in einer nich tkatholischen 
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Glaubensgemeinschaft unterrichtet wurde oder dieser anhıng, beim Kitus der assung
(Reversion) selber das Sakrament der Firmung spenden, WEenNnn nıcht gefirmt st?

Ja nach der Vorbemerkungen 1m rdo der Firmung.
Der Unterschied jeg darin, da{fß 1mM Fall der betreffende äubige eigentlich immer der
kath Kırche angehört hat un dieser L1UT ıIn seiıner Praxis fernestand, während 1m Fall
der erwachsene Mensch sich einer nichtkatholischen Religionsgemeinschaft zugewandt
hat und für seıine Wiederaufnahme in die kath Kirche ıne Interventon seıtens des Bıi-
schofs In Form einer erteilten Reversionsvollmacht notwendig wurde, mıit der auch diıe
Vollmacht ZU Firmspendung verbunden ıst oder verbunden werden ann

arf eın Diakon wıe eın Priester, der auf TUN: eiıner delegierten Vollmacht einer
Eheschliefßung 1ImM Namen der Kirche assıstiert, VON den FEhehindernissen dispensieren
ter denselben Umständen, wıe diese In 10  S L ’ dargeste sind (‚,CASUS urgens‘ und C“

56145 perplexus”‘)?
Antwort Ja
{1I1 Muls cdie ollmacht, allzgemeine Normen erlassen, VON der 1Im Teil 172 der
Pastoralinstruktion ‚‚Communio et progress1i0” VO Maı 1971 cdie Rede ist, verstan-
den werden, dafß G1E einer natonalen Bischofskonferenz gewährt ıst oder auch einer bi-
schöflichen Kommission, die muiıt dieser Materie beftafßt ist?
Antwort: Ja um Teil un neın Zzu Teil, n Cdie betreffende Vollmacht kommt der Bi-
schofskonferenz Z nach Norm Von 38,4 des Konzilsdekretes ‚‚Christus Dominus”, wıe
das auch schon amn Juni 1966 und amn Februar 1968 VON zuständigen Kommissionen
erklärt wurde.
Johannes Paul I1 hat da ar Dezember 1979 diese Entscheidungen gutgeheifßen un be-
kräftigt SOWI1E hre Veröffentlichung angeordnet. (AAD LAXI1/1980, 105-106.)

Normen Ur Feıer der Eucharistie
‚‚Nachdem Papst Johannes aul I1 ıIn einem Schreiben, das Februar 1980 die
ıscCho{fe und Urc S1E die Priester gerichtet hat, ErnNeut das unschätzbare Geschenk der
heiligsten kEucharıiıste behandelt hat, macht die Kongregation für die Sakramente und den
(ottesdienst die 1ıschofe auf einıge Normen aufmerksam, welche die Fei{ier und Vereh-
LUNS dieses großen Geheimnisses etireffen Das ist die Einleitung 7 einer Instruktion,
die gleichsam die bisherigen Erfahrungen mıiıt der Liturgiereform zusammentfaßt un dar-
aus olgerungen für die Zukunft zieht
Zunächst WEeIs die Kongregation auf die zahlreiche positiven Ergebnisse der Reform hin,
wıe die ‚aktıve und bewußte Beteiligung der Gläubigen” an die lıturgischen Felern, ‚„‚die
Bereicherung für Lehre und Katechese UrTrC| den Gebrauch der Muttersprache”, ebenso
einen wachsenden Sinn für Gemeinschaft 1 liturgischen Leben ‚„‚Die positıven un CT-

mutigenden Aspekte können jedoch nicht die orge verdecken, mıit der [an dıe verschie-
denartigsten und häufigsten Mißbräuche beachtet, die auUus den verschiedenen Kegionen
der katholischen Welt berichtet werden: Verwechslung der Kollen, zumal Was den Dienst
der Priester und die Rolle der Lailen angeht, eın wachsender Verlust des Gespürs für
das Heilige (man verzichtet auf die lıturgischen Gewänder, zelebriert ohne wirkliche Not-
wendigkeit außerhalb VO Kırchen INa  — verkennt den kirchlichen Charakter der e
turgie Die Instruktion meıint weıter ‚„„Die Gläubigen haben eın Recht auf eine wahre
Liturgle, dıie 11UT dann gegeben ist, S1Ee vollzogen wird, WIıeEe die Kırche gewollt und
festgelegt hat Diese hat €1 auch die Möglichkeit einer eventuellen Anpassung VOTISE-
sehen, die durch Cdie pastoralen Erfordernisse a verschiedenen (Irten oder Urc unter-
schiedliche Gruppen VO Personen notwendig werden. Unerlaubte Experimente, nde-
ruNngenN und Kreativität verwiırren jedoch die Gläubigen. Die Verwendung VON nichtautori-
sıierten Texten bewirkt, dafs das notwendige Band zwischen der lex Oorandı und der lex —
dendi verlorengeht.
|Die konkreten Normen und Anweisungen werden ıIn zwelıl Abschnitte zusammengefaßst,
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Glaubensgemeinschaft unterrichtet wurde oder dieser anhing, beim Ritus der Zulassung 
(Reversion) selber das Sakrament der Firmung spenden, wenn er nicht gefirmt ist? 
Antwort: Ja, nach n. 7b der Vorbemerkungen im Ordo der Firmung. 
(Der Unterschied liegt darin, daß im 1. Fall der betreffende Gläubige eigentlich immer der · 
kath. Kirche angehört hat und dieser nur in seiner Praxisfernestand, während im 2. Fall 
der erwachsene Mensch sich einer nichtkatholischen Religionsgemeinschaft zugewandt 
hat und für seine Wiederaufnahme in die kath. Kirche eine lntervention seitens des Bi­
schofs in Form einer erteilten Reversionsvollmacht notwendig wurde, mit der auch die 
Vollmacht zur Firmspendung verbunden ist oder verbunden werden kann.) 
II. Darf ein Diakon so wie ein Priester, der auf Grund einer delegierten VoUmacht einer 
Eheschließung im Namen der Kirche assistiert, von den Ehehindernissen dispensieren un­
ter denselben Umständen, wie diese in c. 1044 CIC dargestellt sind (,,cnsus urgens" und „ca­
sus perplexus")? 
Antwort: Ja. 
III. Muß d ie Vollmad1t, a llgemeine Normen zu erlassen, von der im 1. Teil von n. 172 der 
Pastoralinstruktion „Communio et progressio" vom 23. Mai 1971 die Rede ist, so verstan­
den werden, daß sie einer nationalen Bischofskonferenz gewährt is t oder auch einer bi­
schöflichen Kommission, die mit dieser Materie befaßt ist? 
Antwort:Jazum 1. Teil und nein zum 2. Teil, d. h. die betreffende Vol.lmacht kommt der Bi­
schofskonferenz zu nach Norm von n. 38,4 des Konzilsdekretes „Christus Dominus", wie 
das auch schon am 10. Juni 1966 und am 5. Februar 1968 von z uständ igen Kommissionen 
erklärt wurde. 
Johannes Paul Il. hat am 21. Dezember 1979 diese Entscheidungen gutgeheißen und be­
kräftigt sowie ihre Veröffentlichung angeordnet. (AAS LXII/1980, 105-106.) 

Normen zur Feier der Eucharistie 

„Nachdem Papst Johannes Paul II. in einem Schreiben, das er am 24. Februar 1980 an die 
Bischöfe und durch sie an die Priester gerichtet hat, erneut das unschätzbare Geschenk der 
heiligsten Eucharistie behandelt hat, macht die Kongregation für die Sakramente und den 
Gottesdienst die Bischöfe auf einige Normen aufmerksam, welche die Feier und Vereh­
rung dieses so großen Geheimnisses betreffen. " Das ist die Einleitung zu einer Instruktion, 
die gleichsam die bisherigen Erfahrungen mit der Liturgiereform zusammenfaßt und dar­
aus Folgerungen für die Zukunft zieht. 
Zunächst weist die Kongregation auf die zahlreichen positiven Ergebnisse der Reform hin, 
wie die „aktive und bewußte Beteiligung der Gläubigen" an die liturgischen Feiern, ,,die 
Bereicherung für Lehre und Katechese durch den Gebrauch der Muttersprache", ebenso 
einen wachsenden Sinn für Gemeinschaft im liturgischen Leben. ,,Die positiven und er­
mutigenden Aspekte können jedoch nicht die Sorge verdecken, mit der man die verschie­
denartigsten und häufigsten Mißbräuche beachtet, die aus den verschiedenen Regionen 
der katholischen Welt berichtet werden: Verwechslung der Rollen, zumal was den Dienst 
der Pries ter und die Rolle der Laien angeht, ... ein wachsender Verlust des Gespürs für 
das Heilige (man verzichtet auf die liturgischen Gewänder, zelebriert ohne wirkliche Not­
wendigkeit außerhalb von Kirchen . .. ), man verkennt den kirchlichen Charakter der Li­
tu.rgie ... " Die Instruktion meint weiter: ,,Die G läubigen haben ein Recht auf eine wahre 
Liturgie, die nur dann gegeben ist, wenn sie vollzogen wird, wie die Kirche es gewollt und 
festgelegt hat. Diese hat dabei auch die Möglichkeit einer eventuellen Anpassung vorge­
sehen, die durch die pastoralen Erfordernisse an verschiedenen Orten oder durch unter­
schiedliche Gruppen von Personen notwendig werden. Unerlaubte Experimente, Ande­
rungen und Kreativität verwirren jedoch die Gläubigen. Die Verwendung von nichtautori­
sierten Texten bewirkt, daß das notwendige Band zwischen der lex orandi und der lex cre­
dendi verlorengeht." 
Die konkreten Normen und Anweisungen werden in zwei Abschnitte zusammengefaßt, 
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zunächst über die Megsse: ‚„‚Die beiden Teile, aus denen die Messe gewissermafßsen be-
steht, nämlich Wortgottesdienst un Eucharistiefeier, sind CNg miteinander verbunden,
da{fs sS1e einen einzıgen Kultakt ausmachen. Am Tisch des Brotes soll INa  - sich annn eIN-
nden, Wenn INnan Tisch sSeINES Wortes verweilt hat er ist cdie Schrift bei
der Feier der Messe VO  — röfßster edeutung Es ware eın schwerer Mifsbrauch, das Wort
Gottes durch Menschenwort ersetzen, VO  — WE auch immer sSe1l  s Der Vortrag des
vangeliums ist dem geweihten Altardiener vorbehalten, dem Priester oder Diakon
Die übrigen Lesungen sollen, wenn möglich, einem beauftragten Lektor oder anderen
Laien übertragen werden. Die Homiulie kommt dem Priester oder Diakon Der Vortrag
des eucharistischen Hochgebetes ıst dem Priester vorbehalten, un ‚War Ta seiner We:i-
he Verwendet werden dürten L1UT Jjene Hochgebete, die 1Im Römischen Mefsbuch stehen
Ooder rech tmaig VO Stuhl zugelassen sind. Die Konzelebration macht ın ausgezeich-

Weise die Einheit des Priestertums sichtbar. ersollen die Konzelebranten auf die
Zeichen bedacht se1n, die diese Einheit andeuten, die vorgeschriebenen Paramente
agen Getreu dem eispie Christi hat die Kirche als Materie für die Eucharistie seıit al-
tersher Brot un Wein vorgeschrieben. Die Kommunion ist eın eschen des Herrn,
das den Gläubigen gereicht wird. Es ist nicht gestattet, da{is die Gläubigen sich selbs das
konsekrierte Brot und den elc nehmen. Der außerordentliche ommunionhelfer
darf die Kommunion [1UT ın Notfällen austeilen. Die Kommunion darf INa  a MeN! oder
tehend mpfangen, Je nach den Normen der jeweiligen Bischotskonteren (Die and-
kommunion wird nicht erwähnt.) Die Gewährung der Kommunion un beiden (Gestal-
ten soll nicht unterschiedslos erfolgen. Die übriggebliebenen Hostien sollen verzehrt oder

den entsprechenden Aufbewahrungsort gebrac werden; der konsekrierte Wein da-
muf gleich nach der Kommunion konsumiert werden. Besondere eaC  ng VeOeI-

dienen die Gerä Nach der Kommunion sollen die Gläubigen nıcht die rechte un BC-
uhrende Danksagung unterlassen. Frauen können die Lesungen und Fürbitten VOTrtra-
SCnH, dürten jedoch nıicht die Funktionen eınes Akolythen oder Meflsdieners ausüben. Be-
sondere Aufmerksamkeit un orgfalt wird für die Messen mpfohlen, die mıiıt audiovisi-
Ve  - ıtteln übertragen werden.

Der Abschnitt befaßt sich mıt dem eucharistischen Kult aufßerhalb der Messe. Nach-
drücklich wird darın die Öffentliche un: prıvate erehrung der Eucharistie empfohlen; die
Andachtsformen sollen mıiıt der Liturgie übereinstimmen, sich VO ihr anregen lassen un
das Chrıistlıche Volk W hr hinführen Für die Aussetzung des Allerheiligsten, die euchari-
stischen Prozessionen un Kongresse un die Ordnung der eucharistischen Frömmigkeit
überhaupt wird auf die entsprechenden erfügungen 1Im ‚‚KRıtuale Komanum?“ verwıiesen.
Ebenso werden Regeln aufgeste über die Aufstellung und Ausstattung des Tabernakels
für die Verehrung des Sakramentes. DIie abschließenden, allgemein gehaltenen Anregun-
SCHN betonen die Notwendigkeit für Y”riester und äubige, sıch e1n ausreichendes Wissen
un Verständnis für die e0 un geistlichen TUn mancher Veränderungen seit dem
ONZ' un überhaupt für die Liturgiegeschichte anzuelgnen, ebenso ıne entsprechende
Vertrautheit mıiıt der Schriüäft. Dabei kommen die liturgische Bildung ın den Seminaren
un Fakultäten, Kurse, agungen und andere Zusammenkünfte für die Gläubigen, für
Lektoren und Ministranten ZUT Sprache TO!| edeutung wird den nationalen un: diö-
Zzesaren Liturgiekommissionen zuerkannt. Die letzte Verantwortung tragt die kirchliche
Autorität, die 1ın der Lage eın mudfs, sich auf ıne treue und gewissenhafte Mitarbeit VeOeT-
lassen. Dieses Dokument erscheint Jahre nach der Promulgation des Kömischen
buches Urc aul VI

(Instruktion ‚‚Inaestimabile donum?”“ der Kongregation ür Cdie Sakramente und den ( SOf-
tesdienst VO Gründonnerstag, April 1980 S1e wurde VON Johannes Paul I1 approbiert
mıiıt dem Schlußsatz ‚Indem S1Ee mit seiner Autorität bestätigt, hat angeordnet, da{is S1e
veröffentlicht un VO  —; allen Betroffenen eingehalten werde.“” LX11/1980, 331-5343.)
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zunächst über die hl. Messe: ,,Die beiden Teile, aus denen die Messe gewissermaßen be­
steht, nämlich Wortgottesdienst und Eucharistiefeier, sind so eng miteinander verbunden, 
daß sie einen einzigen Kultakt ausmachen. Am Tisch des Brotes soll man sich nur dann ein­
finden, wenn man zuvor am Tisch seines Wortes verweil t hat. Daher ist die HI. Schrift bei 
der Feier der Messe von größter Bedeutung ... Es wäre ein schwerer Mißbrauch, das Wort 
Gottes durch Mensd1enwort zu ersetzen, von wem auch immer es sei." Der Vortrag des 
Evangeliums ist dem geweihten Altardiener vorbehalten, d . h . dem Priester oder Diakon. 
Die übrigen Lesungen sollen, wenn möglich, einem beauftragten Lektor oder anderen 
Laien übertragen werden. Die Homilie kommt dem Priester oder Diakon zu. Der Vortrag 
des eucharistischen Hochgebetes ist dem Priester vorbehalten, und zwar kraft seiner Wei­
he. Verwendet werden dürfen nur jene Hochgebete, die im Römischen Meßbuch stehen 
oder rechtmäßig vom HI. Stuhl zugelassen sind. Die Konzelebration macht in ausgezeich­
neter Weise die Einheit des Priestertums sichtbar. Daher sollen die Konzelebranten auf die 
Zeichen bedacht sein, die diese Einheit andeuten, z. B. d ie vorgeschriebenen Paramente 
tragen. Getreu dem Beispiel Chris ti hat die Kirche als Materie für die Eucharistie seit al­
tersher Brot und Wein vorgeschr ieben. Die hl. Kommunion ist ein Geschenk des Herrn, 
das den Gläubigen gereicht wird. Es ist nich t ges tattet, daß die Gläubigen sich selbst das 
konsekrierte Brot und den hl. Kelch nehmen. Der außerordentliche Kommunionhelfer 
darf die Kommunion nur in Notfällen austeilen. Die hl. Kommunion darf man kniend oder 
stehend empfangen, je nach den Normen der jeweiligen Bischofskonferenz. (Die Hand­
kommunion wird nicht erwähnt.) Die Gewährung der Kommunion unter beiden Gestal­
ten soll nicht unterschiedslos erfolgen. Die übriggebliebenen Hostien sollen verzehrt oder 
an den entsprechenden Aufbewahrungsort gebracht werden; der konsekrierte Wein da­
gegen muß gleich nach der Kommunion konsumiert werden. Besondere Beachtung ver­
dienen die hl. Geräte. Nach der Kommunion sollen die Gläubigen nicht die rechte und ge­
bührende Danksagung unterlassen. Frauen können die Lesungen und Fürbitten vortra­
gen, dürfen jedoch nicht d ie Funktionen eines Akolythen oder Meßdieners ausüben. Be­
sondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt wird für die Messen empfohlen, die mit audiovisi­
ven Mitteln übertragen werden. 

Der 2. Abschnitt befaßt sich mit dem eucharistischen Kult außerhalb der Messe. Nad1-
drücklich wird darin die öffentliche und private Verehrung der Eucharistie empfohlen; die 
Andachtsformen sollen mit der Liturgie übereinstimmen, sich von ihr anregen lassen und 
das christliche Volk zu ihr hinführen. Für die Aussetzung des Allerheiligsten, die euchari­
stischen Prozessionen und Kongresse und die Ordnung der eucharis tischen Frömmigkeit 
überhaupt wird auf die entsprechenden Verfügungen im „ Rituale Roman um" verwiesen. 
Ebenso werden Regeln aufges tellt über die Aufstellung und Ausstattung des Tabernakels 
für die Verehrung des Sakramentes. Die abschließenden, allgemein gehaltenen Anregun­
gen betonen die Notwendigkeit für Priester und Gläubige, sich ein ausreichendes Wissen 
und Verständnis für die theol. und geistlichen Gründe mancher Verä nderungen seit dem 
Konzil und überhaupt für die Liturgiegeschichte anzueignen, ebenso eine entsprechende 
Vertrautheit mit der Hl. Schrift. Dabei kommen die liturgische Bildung in den Seminaren 
und Fakul tä ten, Kurse, Tagungen und andere Zusammenkünfte für die Gläubigen, für 
Lektoren und Ministranten zur Sprache. Große Bedeutung wird den nationalen und d iö­
zesanen Liturgiekommissionen zuerkannt. Die letzte Veran twortung trägt die kirchliche 
Autorität, die in der Lage sein muß, sich auf eine treue und gewissenhafte Mitarbeit zu ver­
lassen. Dieses Dokument erscheint 10 Jahre nach der Promulgation des Römischen Meß­
buches durch Paul VI. 

(Instruktion „ lnaestimabile donum" der Kongregation für die Sakramente und den Got­
tesdienst vom Gründonners tag, 3. April 1980. Sie wurde von Johannes Paul II. approbiert 
mit dem Schlußsatz: ,,Indem er sie mit seiner Autoritä t bestätigt, hat er angeordnet, daß sie 
veröffentlicht und von allen Betroffenen eingehalten werde ." AAS LXII/1980, 331--343.) 
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Erklärung ZUTr Euthanasıe
Die Kongregation für die Glaubenslehre hatte 1974 den Gläubigen die Lehre der kath Kir-
che um Schwangerschaftsabbruc| ın Erinnerung gerufen; S1E hielt u für angebracht,
die TE der Kirche ZUT Euthanasie darzulegen, nıiıcht zuletzt deswegen, weil mehrere Bi-
schofskonferenzen dazu ın etzter eıit einıge Fragen vorgelegt en Die rklärung UI11-

alt vıer Abschnitte.
ach der Einleitung, ıIn der die Umstände der Ausarbeitung dargelegt werden, spricht das
Dokument 1m Abschniutt VO Wert des menschlichen Lebens, der auf der Lehre VO der
chöpfung gegründe iıst €e1 nehmen die Ausführungen ihren Ausgang nicht sehr
VO eiıner objektiven Naturordnung, sondern mehr VO  —_ den menschlichen Grundwerten
und Grundrechten: niemand kann das Leben eines unschuldigen Menschen angreifen,
ohne damıt der1eGottes ihm widersprechen. erMensch mufß eın Leben nach
dem Ratschlufß Gottes führen Der Freitod oder elbstmord ister ebenso wıe der ord
nıcht rechtfertigen; denn eın solches Iun des Menschen bedeutet die Zurückweisung
der Oberherrschaf (Gottes un seiner liebenden Vorsehung. elbstmord ist terner oft die
Verweigerung der Selbstliebe, die Verleugnung des Naturinstinktes um eben, eiINeEe
Flucht VOT den ıchten der Gerechtigkeit un 1e
Der Abschnutt bietet zunächst iıne Begriffsbestimmung der Euthanasie. In der
wurde damıt der sanfte Tod ohne übermäßige Schmerzen bezeichnet; heute versteht INa  »

darunter eınen ärztlichen Eingriff, durch den die Schmerzen der Kranken un Sterbenden
vermindert werden, womuıt auch ıne Bedrohung des Lebens verbunden sSeiIn kann; außer-
dem wird der Ausdruck verstanden als Töten aAaUuUs Barmherzigkeit. Das Dokument versteht
FEuthanasıe als ıne andlung oder Unterlassung, die ihrer Natur nach oder auSs bewulßfiter
Absicht den Tod herbeiführt, jeden chmerz eenden Frneut un mit Nach-
TUC wird erklärt, da{fs nıiıchts un niemand Je das Recht verleihen kann, eın menschliches
en unschuldig oten, INa sich einen Fötus oder mbryo, eın Kind, einen Fr-
wachsenen oder Greis, einen un  ar Kranken oder Sterbenden handeln Es kann auch
keine Autorität ıne solche andlung rechtmäßig anordnen oder zulassen. ennn geht
€ die Verletzung eiINes Z0  C  en Gesetzes, eiıne Beleidigung der Würde der
menschlichen Person, um eın Verbrechen das Leben, einen nschlag das
Menschengeschlecht. Die christliche Lehre kann reilich die Fragen, die schwere Leiden
un unheilbare Krankheiten mıt sich bringen, nicht ignorleren. Deshalb handelt eın dritter
Abschnitt VO  —; den moralischen Problemen, die der eDbraucCc oder die Anwendung VO  -

schmerzstillenden Mitteln mıiıt sich bringt. Es lassen sich für die Schmerzen auch postitive
Aspekte finden; xibt immer wieder Christen, die schmerzstillende Mittel 1U Malsıg
wenden wollen, wenıgstens einen Teil ihrer Schmerzen freiwilig auf sich nehmen
un sich bewußft mıiıt den Schmerzen des gekreuzigten TISTUS vereinıgen Z können:
‚‚Doch widerspricht der Klugheit, eıne heroische Haltung als allgemeıne Norm fOTr-
dern. Menschliche un chrıstlıche Klugheit rat 1M Gegenteil bei den meılsten Kranken, sSOl-
che Medikamente anzuwenden, welche den chmerz ındern oder beseitigen können,
auch sich adurch als Nebenwirkung Schläfrigkeit und vermindertes Bewußftsein
einstellen. Allerdings soll auch darauf Bedacht>werden, da{fs die ”atenten iıh-
TE  —; Verpflichtungen Angehörigen gegenüber nachkommen und sich auf Cie Begegnung
miıt Christus vorbereiten können.
Im vierten Abschnitt wird, ohne auf kasuistische Details einzugehen, über das richtige
Mais ın der Anwendung therapeutischer Mittel gesprochen. Die für die Kranken SOTgenN,
mussen ihren Dienst mıit ler orgfalt verrichten un die Therapien anwenden, die nötig
oder nuützlich erscheinen. Es wird betont, die betreffenden Entscheidungen stünden dem
(Gewissen des Kranken oder seiner echtmäßigen Vertreter wıe auch den Arzten ( z
enüber früher wird heute der Unbestimmtheit des Ausdrucks oder der
schnellen Fortschritte ın deruns nicht mehr schr VO ordentlichen oder außeror-
dentlichen, sondern mehr VO ‚verhältnismäfßigen”‘ un ‚unverhältnismäßigen” Mitteln

Erklärung zur Euthanasie 
Die Kongregation für die Glaubenslehre hatte 1974 den Gläubigen die Lehre der kath. Kir­
che zum Schwangerschaftsabbruch in Erinnerung gerufen; sie hielt es nun für angebracht, 
die Lehre der Kirche zur Euthanasie darzulegen, nicht z uletzt deswegen, weil mehrere Bi­
schofskonferenzen dazu in letzter Zeit einige Fragen vorgelegt haben. Die Erklärung um­
faßt vier Abschnitte. 
Nach der Einleitung, in der die Umstände der Ausarbeitung dargelegt werden, spricht das 
Dokument im 1. Abschnitt vom Wert des menschlichen Lebens, der auf der Lehre von der 
Schöpfung gegründet ist. Dabei nehmen die Ausführungen ihren Ausgang nicht so sehr 
von einer objektiven Naturordnung, sondern mehr von den menschlichen Grundwerten 
und Grundrechten: niemand kann das Leben eines unschuld igen Menschen angreifen, 
ohne damit der Liebe Gottes zu ihm zu widersprechen. Jeder Mensch muß sein Leben nach 
dem Ratschluß Gottes führen. Der Freitod oder Selbstmord ist daher ebenso wie der Mord 
nicht zu rechtfertigen; denn ein solches Tun des Menschen bedeutet die Zurückweisung 
der Oberherrschaft Gottes und seiner liebenden Vorsehung. Selbstmord ist ferner oft die 
Verweigerung der Selbs tliebe, die Verleugnung des Naturinstinktes zum Leben, eine 
Flucht vor den Pflichten der Gerechtigkeit und Liebe. 
Der 2. Abschnitt bie tet zunächst eine Begriffsbestimmung der Euthanasie. In der Antike 
wurde damit der sanfte Tod ohne übermäßige Schmerzen bezeichnet; heute versteh t man 
darunter einen ärztlichen Eingriff, durch den die Schmerzen der Kranken und Sterbenden 
vermindert werden, womit auch eine Bedrohung des Lebens verbunden sein kann; außer­
dem wird der Ausdruck verstanden als Töten aus Barmherzigkeit. Das Dokument versteht 
Euthanasie als eine Handlung oder Unterlassung, die ihrer Natur nach oder aus bewußter 
Absicht den Tod herbeiführt, um so jeden Schmerz zu beenden. Erneut und mit Nach­
druck wird erklärt, daß nichts und niemand je das Recht verleihen kann, ein menschliches 
Leben unschuldig zu töten, mag es sich um einen Fötus oder Embryo, ein Kind, einen Er­
wachsenen oder Greis, einen unheilbar Kranken oder Sterbenden handeln. Es kann auch 
keine Autorität eine solche Handlung rechtmäßig anordnen oder zulassen. Denn es geht 
dabei um die Verletzung eines göttlichen Gesetzes, um eine Beleidigung der Würde der 
menschlichen Person, um ein Verbrechen gegen das Leben, um einen Anschlag gegen das 
Menschengeschlecht. Die christliche Lehre kann freilich d ie Fragen, die sch were Leiden 
und unheilbare Krankheiten mit sich bringen, nich t ignorieren. Deshalb handelt ein d ritter 
Abschnitt von den moralischen Problemen, die der Gebrauch oder die Anwendung von 
schmerzstillenden Mitteln mit sich bringt. Es lassen sich für die Schmerzen auch postitive 
Aspekte finden; es gibt immer wieder Christen, die schmerzstillende Mittel nur mäßig an­
wenden wollen, um wenigstens einen Teil ihrer Schmerzen freiwillig auf s ich zu nehmen 
und sich so bewußt mit den Schmerzen des gekreuzigten Christus vereinigen zu können: 
,, Doch widerspricht es der Klugheit, eine heroische Haltung als allgemeine Norm zu for­
dern. Menschliche und christliche Klugheit rät im Gegenteil bei den meisten Kranken, sol­
che Medikamente anzuwenden, welche den Schmerz lindern oder beseitigen können, 
auch wenn sich dadurch als Nebenwirkung Schläfrigkeit und vermindertes Bewußtsein 
einstellen." Allerdings soll auch darauf Bedacht genommen werden, daß d ie Patienten ih­
ren Verpflichtungen Angehörigen gegenüber nachkommen und sich auf die Begegnung 
mit Christus vorbereiten können. 
Im vierten Abschnitt wird, ohne auf kasuis tische Details einzugehen, über das richtige 
Maß in der Anwendung therapeutischer Mittel gesprochen. Die für die Kranken sorgen, 
müssen ihren Dienst mit aller Sorgfalt verrichten und die Therapien anwenden, die nötig 
oder nützlich erscheinen. Es wird betont, die betreffenden Entscheidungen s tünden dem 
Gewissen des Kranken oder seiner rechtmäßigen Vertreter wie auch den Ärzten zu. Ge­
genüber frü her wird heute wegen der Unbestimmtheit des Ausdrucks oder wegen der 
schnellen Fortschritte in der Heilkunst nicht mehr so sehr von ordentlichen oder außeror­
dentlichen, sondern mehr von „ verhältnismäßigen" und „ unverhältnismäßigen" Mitteln 
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gesprochen. — AUF jeden kann ıne richtige wägung der Miıttel UTr gelingen, Zn
die Art der Therapie, der Grad ihrer Schwierigkeiten und Gefahren, der benötigte Auf-
wand SOWIE die Möglichkeiten ihrer nwendung miıt den Kesultaten verglichen werden,
die [Nan unter Berücksichtigung des Zustandes des Kranken SOWI1e seiner körperlichen
und seelischen Kräfte erwarten kann  44 ESs ist also sittlich zulässig, sich einerseılts für die
Anwendung VO  - Mıtteln entscheiden, die noch nıcht genügen erprobt und nicht -
gefährlich sind; anderseits ist jedoch auch vertretbar, sich mıiıt den Miıtteln egnügen,
cdie Cdie Medizin allgemein erfügung stellt; eın Verzicht auf Mittel, die nicht allgemein
üblich un noch riskant SINd, dart nicht mıt Selbstmord gleichgesetzt werden. Wenn der
Tod nicht mehr verhindert werden kann, darf INa  - sich entschließen, auf weitere
Heilversuche verzichten, die 11UTr ıne schwache un schmerzvolle Verlängerung des
Lebens bewirken können.
Zum Schlufßs wird betont, da{fs die ın dieser Erklärung enthaltenen Normen VO aufrichti-
gen Bemühen bestimmt sind, dem Menschen nach dem Plan des Schöpfers nelten Bel
der Unausweichlichkeit des es un: bei allem Einsatz medizinischer Kunst soll edacht
werden, da{fs die Sterbenden noch einen anderen Irost je] notwendiger brauchen, nam-
lich uneingeschränkte Güte un 1eDbende Anteilnahme. ‚„‚Ein olcher Dienst, den Men-
schen geschenkt, wird zugleic Christus dem Herrn erwıesen. “
Diese Erklärung wurde allgemein unstig beurteilt, hier sejen fachlich erfahrene Mitarbei-
ter a Werk SCWESECN. Darum ist wünschen, da{fs dieses Dokument auch eine entspre-
chende eaC  ng findet Diese rklärung VOIN WET 1980) wurde VON Johannes Paul I1
ge  1g un hre Veröffentlichung angeordnet.
(L’Osservatore Komano Juni

Katharına UDON SIena
Die 600 Wiederkehr des Todestages der Kathariına VO Siena nahm Johannes Paul I1
zu nla sich ın einem Apostolischen Schreiben die Bischöfe, Priester un Gläubi-
SCn VO  - talıen wenden. Im ersten Teil wird das Leben der Heuigen dargestellt, die als
vorletztes VO  x Kindern der Färbertfamıilie Benincasa . Siena 134 geboren wurde. Für
die Kirche War am ıne schwere Zeit; die Päpste residierten nicht ıIn Oom, sondern
weilten ‚„,Im Exil“ Avignon. Der nıthative der einfachen, aber beherzten un mystisch
egabten Jungen Frau ist die HC Gregors nach Kom zuzuschreiben.
Leider nahm bald darauf das ‚‚abendländische Schisma” seinen Anfang. Tief bekümmert
Wı  > den Verlust der Einheit der Kirche und um die Wirren des Schismas starb Katharina,
die unermüdliche Verteidigerin des römischen Papsttums, amn Sonntag, PTL 1380, in
Kom, re alt, wıe ihr geliebter ‚„gekreuzigter Brautigam””,
Der zweıte Teil ist ihrem schriftlichen Nachlafß gewidmet. Obwohl S1IE keine Schu  ung
ZENOSSECN hatte, diktierte S1€e Briefe und andere Werke, Cie hr mystisches eben, ihre Gott-
verbundenheit, ihren Glauben und ihre Einsatzbereitschaft für die Belange der Kırche Of-
fenbaren und darüber hinaus den klassischen Schriften der iıtalienischen [ ıteratur 7äN-
len 50 ind auch die ihr zuteil gewordenen Ehrungen verständlich: cie Kanonisations-
bulle ihres Landsmannes Pius I1 VONN 1461 ruühmte S1E mit tast prophetischen Worten,
1US erklärte S1Ee Patronin der Kom, 1US XII erhob Franz VO Assısı]ı
und Katharina VO  - Siena 1939 gleichzeitig n den ersten Patronen VO  —; Italien; dieser Papst
hielt uch ın der Kirche Marıa Minerva (beim Pantheon), Katharina 1M anstoO-
Benden Konvent gestorben WäarTrT und WO der TOIstEe1 ihrer Keliquien ruht, während des
Krieges (am Maı ıne vielbeachtete Ansprache; aul VI gab ihr schlieflic -
SaIinmmen mıiıt der Theresia VO Avıla 1970 den Titel ‚‚Kiırchenlehrer”. Der derzeitige
Papst stellt S1eE als Vorbild der Kirchentreue hıin und bittet ıIn eiInem als geformten
Schlußabsatz hre Fürbitte für die Kirche unserer Tage (Apostolisches Schreiben
‚‚Amantıssima Proviıdentia” VO April 1980; L’Osservatore Romano Nr 136 Vom
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gesprochen. ,,Auf jeden Fall kann eine richtige Abwägung der Mittel nur gelingen, wenn 
die Art der Therapie, der Grad ihrer Schwierigkeiten und Gefahren, der benötigte Auf­
wand sowie die Möglichkeiten ihrer Anwendung mit den Resultaten verglichen werden, 
die man unter Berücksichtigung des Zustandes des Kranken sowie seiner körperlichen 
und seelischen Kräfte eiwarten kann. " Es ist also sittlich zulässig, sich einerseits für die 
Anwendung von Mitteln zu entscheiden, die noch nicht genügend erprobt und nicht un­
gefährlich sind; anderseits ist es jedoch auch vertretbar, sich mit den Mitteln zu begnügen, 
die die Medizin allgemein zur Verfügung s tellt; ein Verzicht auf Mittel, die nicht allgemein 
üblich und noch riskant sind, darf nicht mit Selbs tmord gleichgesetzt werden. Wenn der 
Tod nid1t mehr verhindert werden kann, darf man sich sogar entschließen, auf weitere 
Heilversuche zu verzichten, die nur eine schwad, e und schmerzvolle Verlängerung des 
Lebens bewirken können. 
Zum Schluß wird betont, daß die in dieser Erklärung enthaltenen Normen vom aufrichti­
gen Bemühen bestimmt sind, dem Menschen nach dem Plan des Schöpfers zu helfen. Bei 
der Unausweichlichkeit des Todes und bei allem Einsatz medizinischer Kunst soll bedacht 
werden, daß die Sterbenden noch einen anderen Trost viel notwendiger brauchen, näm­
lich uneingeschränkte Güte und liebende Anteilnahme. ,,Ein sold,er Dienst, den Men­
schen geschenkt, wird zugleich Christus dem Herrn erwiesen." 
Diese Erklärung wurde allgemein günstig beurteilt, hier seien fachlich erfahrene Mitarbei­
ter am Werk gewesen. Darum ist zu wünschen, daß dieses Dokument auch eine entspre­
chende Beachtung findet. Diese Erklärung vom 5. Mai 1980 wurde von Johannes Paul II. 
gebilligt und ihre Veröffentlichung angeordnet. 
(L'Osservatore Romano am 27. Juni 1980.) 

Katharina von Siena 

Die 600. Wiederkehr des Todestages der hl. Katharina von Siena nahm Johannes Paul II. 
zum Anlaß, sich in einem Apostolischen Schreiben an die Bischöfe, Priester und Gläubi­
gen von Italien zu wenden. Im ersten Teil wird das Leben der Heiligen darges tellt, die als 
vorletztes von 25 Kindern der Färberfamilie Benincasa zu Siena 1347 geboren wurde. Für 
die Kirche war damals eine schwere Zeit; die Päpste residierten nicht in Rom, sondern 
weilten „ im Exil" zu Avignon. Der Initiative der einfachen, aber beherzten und mystisch 
begabten jungen Frau ist die Rückkehr Gregors XI. (1376/77) nach Rom zuzuschreiben. 
Leider nahm bald darauf das „abendländische Schisma" seinen Anfang. Tief bekümmert 
um den Verlust der Einheit der Kirche und um die Wirren des Schismas starb Katharina, 
die unermüdliche Verteidigerin des römischen Paps ttums, am Sonntag, 29. April 1380, in 
Rom, 33 Jahre alt, wie ihr geliebter „gekreuzigter Bräutigam". 
Der zweite Teil ist ihrem schriftlichen Nachlaß gewidmet. Obwohl sie keine Schulbildung 
genossen hatte, diktierte sie Briefe und andere Werke, die ihr mystisches Leben, ihre Gott­
verbundenheit, illren Glauben und ihre Einsatzbereitschaft für die Belange der Kirche of­
fenbaren und darüber hinaus zu den klassischen Schriften der italienischen Literatur zäh­
len. So sind auci, die ihr zuteil gewordenen Ehrungen verständlich: die Kanonisations­
bulle ihres Landsmannes Pius' Il. von 1461 rühmte sie mit fast prophetischen Worten, 
Pius IX. e rklärte sie (1866) zur 2. Patronin der Stadt Rom, Pius XII. erhob Franz von Assisi 
und Katharina von Siena 1939 gleichzeitig zu den ersten Patronen von Italien; dieser Papst 
hielt auch in der Kirche S. Maria sopra Minerva (beim Pantheon), wo Katharina im ansto­
ßenden Konvent gestorben war und wo der Großteil ihrer Reliquien ruht, während des 
Krieges (am 5. Mai 1940) eine vielbeachtete Ansprache; Paul VI. gab ihr schließlich zu­
sammen mit der hl. Theresia von Avila 1970 den Titel „Kirchenlehrer". Der derzeitige 
Papst stellt sie als Vorbild der Kirchentreue hin und bittet in einem als Gebet geformten 
Schlußabsatz um ihre Fürbitte für die Kirche unserer Tage. (Apostolisches Schreiben 
„Amantissima Providentia" vom 29. April 1980; L'Osservatore Romano Nr. 136 vom 
14. Juni 1980.) 
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